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Begriffsbestimmungen 
 
Region ist ein Gebiet mit räumlichem oder funkti
onalem Zusammenhang. 
 
Lokale Aktionsgruppen sind öffentlich-private 
Partnerschaften im Sinne des Artikels 31 der Ver
ordnung (EU) Nr. 2021/10601. 
 

Regionalmanagement ist eine querschnittsorien
tierte Dienstleistung zur Initiierung, Organisation 
und Umsetzungsbegleitung ländlicher Entwick
lungsprozesse. 
 
Grundversorgung ist die Deckung der Bedürfnisse 
der Bevölkerung mit Gütern oder Dienstleistungen 
des täglichen bis wöchentlichen sowie des unre
gelmäßigen aber unter Umständen dringlich vor 
Ort zu erbringenden oder lebensnotwendigen Be
darfs. 
 

 
1 Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds 

für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, 
Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik. 

Dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtungen sind 
Einrichtungen für soziale und kulturelle Zwecke 
wie Begegnungsstätten für die ländliche Bevölke
rung. 
 
Einrichtungen für Basisdienstleistungen sind Ein
richtungen, die zum Zwecke der Grundversorgung 
der ländlichen Bevölkerung geschaffen werden. 
 
Mehrfunktionshäuser sind Einrichtungen mit meh
reren Zweckbestimmungen zur Grundversorgung 
der ländlichen Bevölkerung sowie für soziale und 
kulturelle Zwecke. 
 
Finanzschwache Gemeinden/Gemeindeverbände 
werden von den Ländern entsprechend den lan
desspezifischen Gegebenheiten ausgewählt. Die 
Stadtstaaten verfahren gebietsbezogen entspre
chend. 
Als sachgerechte Kriterien für Finanzschwäche 
gelten 
- die Teilnahme an einem landesrechtlichen 

Hilfs- oder Haushaltssicherungsprogramm 
- der Empfang von Schlüsselzuweisungen aus 

dem kommunalen Finanzausgleich 
- eine hohe Verschuldung (insbesondere Höhe 

der Kassenkreditbestände) sowie 
- sonstige einnahme- oder ausgabeseitige Kri

terien (z. B. geringe Steuer-, Finanz- oder 
Umlagekraft, Arbeitslosenquote, Höhe der 
Sozialausgaben). 

 



 

Die Auswahl des Kriteriums oder der Kriterien ob
liegt den Ländern. Die Länder teilen dem Bund die 
Kriterien mit, anhand derer die Auswahl getroffen 
wurde. 
 
Im Ergebnis dürfen höchstens 50 Prozent der Ge
meinden/Gemeindeverbände des jeweiligen Flä
chenlandes bzw. der Gebiete eines Stadtstaates 
höhere Fördersätze gewährt werden. Abweichun
gen hiervon sind zu begründen und nur im Einver
nehmen mit dem Bund zulässig. 
 
Allgemeiner Zweck der Förderung 
 
Zweck der Förderung ist es, zur Verbesserung der 
Agrarstruktur im Rahmen der Gemeinsamen  
Agrarpolitik der Europäischen Union unter Berück
sichtigung der 
- Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, ein

schließlich der erreichbaren Grundversor
gung, attraktiver und lebendiger Ortskerne 
und der Behebung von Gebäudeleerständen, 

- Ziele und Erfordernisse der Raumordnung, 
der Landesplanung, und der Anpassung an 
den Klimawandel, Belange des Natur-, Um
welt- und Klimaschutzes, 

- Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
- demografischen Entwicklung sowie der 
- Digitalisierung 
 
die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erho
lungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu
entwickeln. Die Maßnahmen sollen zu einer positi
ven Entwicklung der Agrarstruktur, zur Verbesse
rung der Infrastruktur ländlicher Gebiete und zu 
einer nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft 
beitragen. 
Die Umsetzung gebietsbezogener lokaler Entwick
lungsstrategien (LEADER) kann mit den Maßnah
men 1.0 bis 9.0 unterstützt werden. 
 

Förderung finanzschwacher Gemeinden/Ge
meindeverbände 
 
In finanzschwachen Gemeinden/Gemeindever
bänden können bei den Maßnahmen 1.0 bis 5.0 
und 8.0 bei Zuwendungen an Gemeinden/Gemein
deverbände und bei den Maßnahmen 3.0, 5.0 und 
8.0 zusätzlich den Teilnehmergemeinschaften und 
deren Zusammenschlüsse nach FlurbG, soweit sie 
die Maßnahmen auf Grundlage des FlurbG für Ge
meinden/Gemeindeverbände als Träger der Maß
nahmen ausführen und soweit sie die von diesen 
verursachten Ausführungskosten zu tragen haben, 
um bis zu 20 Prozentpunkte höhere Fördersätze 
gewährt werden. Der Fördersatz darf insgesamt 
90 Prozent nicht überschreiten. 
 
Die Förderung ist befristet bis zum 31.12.2030. 



 

1.0 Planungsinstrumente der ländli
chen Entwicklung 

1.1 Zuwendungszweck 

Schaffung strategisch-planerischer regionaler, ge
meindlicher und dörflicher Grundlagen für ländli
che Entwicklung. 

1.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

1.2.1 Förderfähig sind die Vorbereitung und Er
arbeitung 

a) von integrierten Konzepten zur ländlichen 
Entwicklung (ILEK), 

b) von Plänen für die Entwicklung in ländli
chen Gemeinden und 

c) der Dorfentwicklungsplanung. 
 
1.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge

schrieben sind, 
b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände,2 
b) Zusammenschlüsse der regionalen Akteure 

gemäß Nummer 1.6.4 mit eigener Rechts
persönlichkeit unter Einschluss von Ge
meinden oder Gemeindeverbänden für 
Vorhaben nach Nummer 1.2.1 a), 

c) Teilnehmergemeinschaften und deren Zu
sammenschlüsse für Vorhaben nach Num
mer 1.2.1 c). 

1.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt. 
 
1.4.2 Zuschüsse können bei Maßnahmen nach 
Nummer 1.2.1 a) und b) bis zu einer Höhe von 
75 Prozent und bei Maßnahmen nach Nummer 

 
2 In den Stadtstaaten entsprechende Verwaltungseinheiten. 

1.2.1 c) bis zu einer Höhe von 65 Prozent der för
derfähigen Ausgaben gewährt werden. Bei Dorf
entwicklungsplanungen, die der Umsetzung eines 
von der zuständigen Landesbehörde anerkannten 
ILEK nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder ei
ner lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) die
nen, kann der vorgenannte Fördersatz um bis zu 10 
Prozentpunkte erhöht werden. 
 
1.4.3 Der Zuschuss je Konzept/Planung kann bei 
Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 a) und b) für ei
nen Zeitraum von 7 Jahren einmalig bis zu 
70.000 Euro betragen. Eine Fortschreibung des 
Konzepts/der Planung ist mit einem Zuschuss von 
bis zu 35.000 Euro möglich. Die Festlegung der 
Kosten kann bis zu einem Volumen von 
50.000 Euro auf Basis von Pauschalen erfolgen. 

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Konzepte/Planungen nach Nummer 1.2.1 a) 
und b) müssen mindestens folgende Elemente be
inhalten: 
a) Kurzbeschreibung des Gebietes, 
b) Analyse der Stärken und Schwächen des 

Gebietes, 
c) Darlegung der Entwicklungsstrategie, der 

Handlungsfelder und Leitprojekte, 
d) und bei ILEK nach Nummer 1.2.1. a) zusätz

lich, 
e) Auflistung der Entwicklungsziele und ge

eigneter Prüfindikatoren, 
f) regionale Kriterien zur Auswahl der Förder

projekte, 
g) Kriterien für die Bewertung der Zielerrei

chung. 
 
Bei der Erarbeitung des Konzeptes/der Planung 
nach Nummer 1.2.1 a), b) und c) sollen gleichwer
tige Lebensverhältnisse einschließlich der erreich
baren Grundversorgung, attraktiver und lebendiger 



 

Ortskerne und der Behebung von Gebäudeleer
ständen, die Baukultur, die Anpassung an den Kli
mawandel, der Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, 
die Möglichkeiten zur Reduzierung der Flächenin
anspruchnahme, die demografische Entwicklung 
sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung und 
Datennutzung berücksichtigt werden. 
 
Die Dorfentwicklungsplanung kann in Orten mit 
bis zu 10.000 Einwohnern gefördert werden. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

1.6.1 Die Konzepte/Planungen nach Nummer 
1.2.1 a) und b) können sich bei begründetem Bedarf 
problemorientiert auf räumliche und thematische 
Schwerpunkte beschränken. 
 
1.6.2 Das Konzept/die Planung nach Nummer 
1.2.1 a) und b) ist im Rahmen seiner Zielsetzung mit 
bereits vorhandenen oder beabsichtigten Planun
gen, Konzepten oder Strategien in der Region ab
zustimmen. Der Abstimmungsprozess ist zu doku
mentieren. Die Dokumentation ist Bestandteil des 
Konzeptes/der Planung. 
Die Dorfentwicklungsplanung berücksichtigt die 
vorgenannten Planungen, Konzepte oder Strate
gien. 
 
1.6.3 Je genau abgegrenzter Region ist bezogen 
auf die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung je
weils nur ein ILEK nach Nummer 1.2.1 a) förderfä
hig. 
 
1.6.4 In die Erarbeitung des ILEK nach Nummer 
1.2.1 a) sollen die Bevölkerung und die relevanten 
Akteure der Region einschließlich lokaler Aktions
gruppen einbezogen werden. Dazu gehören in der 
Regel 
a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretun

gen, 
b) die Gebietskörperschaften, 
c) die Einrichtungen der Wirtschaft, 

d) die Verbraucherverbände, 
e) die Umweltverbände, 
f) die Träger öffentlicher Belange. 
 



 

2.0 Regionalmanagement 

2.1 Zuwendungszweck 

Ländliche Entwicklungsprozesse durch 
a) Information und Aktivierung der Bevölke

rung, 
b) Identifizierung und Erschließung regionaler 

Entwicklungspotenziale, 
c) Identifizierung zielgerichteter Projekte, 
d) Identifizierung von digitalen Anwendungs

möglichkeiten und Projekten, 
e) Vernetzung der regionalen Akteure 
 
zu initiieren, zu begleiten, zu organisieren und Ent
wicklungskonzepte umzusetzen. 

2.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

2.2.1 Förderfähig sind Personal- und Sachleis
tungen für die Durchführung des Regionalmanage
ments. 
 
2.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge

schrieben sind, 
b) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
c) einzelbetriebliche Beratung. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände2, 
b) Zusammenschlüsse der regionalen Akteure 

gemäß Nummer 2.6.2 mit eigener Rechts
persönlichkeit unter Einschluss von Ge
meinden oder Gemeindeverbänden. 

2.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

2.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt. 
 
2.4.2 Ein Zuschuss kann für einen Zeitraum von 
höchstens sieben Jahren bis zu einer Höhe von 
75 Prozent der förderfähigen Ausgaben gewährt 

werden. Der Zuschuss kann bei erfolgreicher Eva
luierung des Entwicklungsprozesses einmalig um 
höchstens fünf Jahre verlängert werden. 
 
2.4.3 Der Zuschuss kann jährlich bis zu 
90.000 Euro betragen. Die Festlegung der Kosten 
kann bis zu einem Volumen von 50.000 Euro je Jahr 
auf Basis von Pauschalen erfolgen.  

2.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Das Regionalmanagement ist nur dann förderfähig, 
wenn Stellen außerhalb der öffentlichen Verwal
tung die Funktion des Regionalmanagements 
wahrnehmen. 

2.6 Sonstige Bestimmungen 

2.6.1  Das Regionalmanagement stimmt sich mit 
den Stellen in der Region ab, die ähnliche Ziele ver
folgen. Der Abstimmungsprozess ist zu dokumen
tieren. 
 
2.6.2  In die Arbeit eines geförderten Regional
managements sollen die relevanten Akteure der 
Region einschließlich lokaler Aktionsgruppen ein
bezogen werden. Dazu gehören in der Regel 
a) die landwirtschaftlichen Berufsvertretun

gen, 
b) die Gebietskörperschaften, 
c) die Einrichtungen der Wirtschaft, 
d) die Verbraucherverbände, 
e) die Umweltverbände, 
f) die Träger öffentlicher Belange. 
 
2.6.3  Je genau abgegrenzter Region ist bezogen 
auf die Aktivitäten der ländlichen Entwicklung je
weils nur ein Regionalmanagement förderfähig. 
 



 

3.0 Dorfentwicklung3 

3.1 Zuwendungszweck 

Erhaltung, Gestaltung und Entwicklung ländlich 
geprägter Orte zur Verbesserung der Lebensver
hältnisse der ländlichen Bevölkerung. 

3.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

3.2.1 Förderfähig sind: 
a) die Initiierung, Begleitung, Umsetzung und 

Verstetigung von Veränderungsprozessen 
einschließlich Dorfmoderation, 

b) die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Stra
ßen, Wegen, Freiflächen sowie Ortsrän
dern, 

c) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau 
dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen, 

d) Mehrfunktionshäuser, Räume zur gemein
schaftlichen Nutzung sowie Co-Working 
Spaces, 

e) die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau 
sonstiger sozialbezogener dörflicher Infra
struktureinrichtungen, 

f) die Erhaltung und Gestaltung von Gebäu
den einschließlich des Innenausbaus und 
der dazugehörigen Hof-, Garten- und 
Grünflächen, 

g) die Verlegung von Nahwärmeleitungen, 
h) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung 

und der Ausbau von Freizeit- und Naherho
lungseinrichtungen, 

i) Maßnahmen land- und forstwirtschaftli
cher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausub
stanz, 

j) die Umnutzung dörflicher Bausubstanz, 
k) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz 

im Innenbereich, die Entsiegelung brach 

 
3 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 3.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV handelt sowie 

die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länderbehörde. 
4 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 Jahressteuergesetz (JStG 2009) 

vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794 – Nr. 63). 
5  Gesetz über die Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik – Landwirtschafts

anpassungsgesetz – neugefasst durch Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBl. I S. 1418) zuletzt geändert durch Artikel 40 G vom 23.07.2013 (BGBl. I S. 2586). 

gefallener Flächen sowie die Entsorgung 
der dabei anfallenden Abrissmaterialien, 

l) die Initiierung, Begleitung und Einführung 
von IT- und softwaregestützten Lösungen 
zur Förderung der Infrastruktur ländlicher 
Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen  
Agrarpolitik der Europäischen Union ge
mäß § 1 Absatz 1 Nummer 7 des GAKG und 
die Durchführung von Schulungsmaßnah
men zu deren Implementierung und An
wendung, 

m) Investitionen in öffentlich zugängliche 
Elektroladeinfrastruktur, sofern diese in 
Zusammenhang mit weiteren nach Num
mer 3.2.1 geförderten Dorfentwicklungs
maßnahmen erfolgen. 

 
Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im 
Zusammenhang mit Vorhaben nach Nummer 3.2.1 
sowie Projektausgaben für Architekten- und Inge
nieurleistungen können ebenfalls gefördert wer
den. 
 
3.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neu

bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 
b) der Landankauf mit Ausnahme 

- des Landzwischenerwerbs in Verfahren 
nach dem FlurbG4 und dem LwAnpG5 
sowie 

- des Ankaufs von bebauten Grundstü
cken durch Gemeinden und Gemein
deverbände zur Realisierung von Vor
haben nach Nummer 3.2.1, soweit die
ser 10 Prozent der förderfähigen Ge
samtausgaben nicht übersteigt, 

c) Kauf von Lebendinventar, 



 

d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge
schrieben sind, 

e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
f) laufender Betrieb, 
g) Unterhaltung, 
h) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen 

nach dem BauGB. 

3.3 Zuwendungsempfänger 

a) Gemeinden, Gemeindeverbände2, Teilneh
mergemeinschaften und deren Zusammen
schlüsse sowie gemeinnützige juristische 
Personen, 

b) natürliche Personen, Personengesellschaf
ten sowie nicht unter a) genannte juristi
sche Personen des öffentlichen Rechts so
wie des privaten Rechts. 

3.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

3.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt. 
 
3.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können 
Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden: 
a) bis zu 65 Prozent der förderfähigen Ausga

ben bei Zuwendungsempfängern nach 
Nummer 3.3 a), 

b) bis zu 35 Prozent der förderfähigen Ausga
ben bei Zuwendungsempfängern nach 
Nummer 3.3 b). 

 
3.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von 
der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK 
nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder einer 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, 
können die Fördersätze um bis zu 10 Prozent
punkte gegenüber den Fördersätzen von 3.4.2 er
höht werden. 
3.4.4 Bei Vorhaben von landesweitem Interesse 
können für Vorarbeiten Zuschüsse bis zu 100 Pro
zent der förderfähigen Ausgaben gewährt werden. 

Dies ist von der Bewilligungsbehörde zu begrün
den. 
 
3.4.5 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungs
empfänger nach Nummer 3.3 a) mit Ausnahme von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden und im Rah
men von bürgerschaftlichem Engagement der Bür
gerinnen und Bürger unentgeltlich erbrachte Ar
beitsleistungen können mit bis zu 60 Prozent des 
Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an 
ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatz
steuer) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei 
Abrechnung nach allgemein festgesetzten Ver
rechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen 
pauschal berücksichtigt werden. Die Summe der 
Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe 
der baren Ausgaben nicht überschreiten. 

3.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

3.5.1 Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 
10.000 Einwohnern gefördert werden. 
 
3.5.2 Die unter 3.2.1 j) genannten Vorhaben kön
nen nur in den von den Ländern definierten Gebie
ten zur Umsetzung der europäischen Agrarpolitik 
für den ländlichen Raum durchgeführt werden. 

3.6 Sonstige Bestimmungen 

3.6.1  Vorhaben, die außerhalb eines Konzep
tes/einer Planung nach Maßnahme 1.0 oder einer 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) durchge
führt werden, sollen auf der Grundlage von Kon
zepten der Dörfer ausgewählt werden, aus denen 
die geplanten Vorhaben für eine nachhaltige Dorf
entwicklung unter besonderer Berücksichtigung 
der Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse ein
schließlich der erreichbaren Grundversorgung, at
traktiver und lebendiger Ortskerne und der Behe
bung von Gebäudeleerständen, der demografi
schen Entwicklung, der Reduzierung der Flächen
inanspruchnahme und der Möglichkeiten der Digi
talisierung und Datennutzung hervorgehen. 



 

3.6.2  Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anla

gen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jah
ren ab Fertigstellung, 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und 
Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 
5 Jahren ab Lieferung, 

c) EDV-Ausstattung innerhalb eines Zeitrau
mes von 3 Jahren ab Fertigstellung 

 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 
 
3.6.3 Eine Kumulation mit Mitteln anderer För
derinstrumente ist möglich, sofern hierbei die bei
hilferechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht über
schritten werden. 
 

 
6 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 4.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV handelt sowie 

die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länderbehörde. 

4.0 Dem ländlichen Charakter ange
passte Infrastrukturmaßnahmen6 

4.1 Zuwendungszweck 

Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Ge
bieten einschließlich ländlicher Straßen und Wege 
sowie touristischer Einrichtungen. 

4.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

4.2.1 Förderfähig sind dem ländlichen Charakter 
angepasste Infrastrukturmaßnahmen, insbeson
dere zur Erschließung der landwirtschaftlichen, 
wirtschaftlichen oder touristischen Entwicklungs
potenziale unter Berücksichtigung der Erforder
nisse der Anpassung an den Klimawandel. Konzep
tionelle Vorarbeiten und Erhebungen sowie Archi
tekten- und Ingenieurleistungen im Zusammen
hang mit diesen Vorhaben können ebenfalls geför
dert werden. 
 
4.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neu

bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 
b) Landankauf mit Ausnahme des Land

zwischenerwerbs in Verfahren nach dem 
FlurbG und dem LwAnpG, 

c) Kauf von Lebendinventar, 
d) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge

schrieben sind, 
e) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
f) laufender Betrieb, 
g) Unterhaltung, 
h) Vorhaben für Zuwendungsempfänger nach 

Nummer 4.3 b) mit Ausnahme von Infra
struktureinrichtungen, die uneingeschränkt 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen 
und die - im Falle von Wegebau - dem 
Schluss von Lücken in Wegenetzen dienen, 



 

i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen 
nach dem BauGB. 

4.3 Zuwendungsempfänger 

a) Gemeinden, Gemeindeverbände2 und an
dere Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und gemeinnützige juristische Per
sonen, 

b) natürliche Personen und Personengesell
schaften sowie nicht unter Nummer 4.3 a) 
genannte juristische Personen des privaten 
Rechts. 

4.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

4.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt. 
 
4.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können 
Zuschüsse in folgender Höhe gewährt werden: 
a) bis zu 65 Prozent der förderfähigen Ausga

ben bei Zuwendungsempfängern nach 
Nummer 4.3 a), 

b) bis zu 35 Prozent der förderfähigen Ausga
ben bei Zuwendungsempfängern nach 
Nummer 4.3 b). 

 
4.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von 
der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK 
nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder einer 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, 
können die Fördersätze um bis zu 10 Prozent
punkte gegenüber den Fördersätzen von 4.4.2 er
höht werden. 
 
4.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungs
empfänger nach Nummer 4.3 a) mit Ausnahme von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden und im Rah
men von bürgerschaftlichem Engagement der Bür
gerinnen und Bürger unentgeltlich erbrachte Ar
beitsleistungen können mit bis zu 60 Prozent des 
Betrages, der sich bei Vergabe der Leistungen an 

ein Unternehmen (ohne Berechnung der Umsatz
steuer) ergeben würde, berücksichtigt werden. Bei 
Abrechnung nach allgemein festgesetzten Ver
rechnungssätzen können diese Arbeitsleistungen 
pauschal berücksichtigt werden. Die Summe der 
Zuwendungen für Sachleistungen darf die Summe 
der baren Ausgaben nicht überschreiten. 

4.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Vorhaben können in Orten mit bis zu 
10.000 Einwohnern gefördert werden. 

4.6 Sonstige Bestimmungen 

4.6.1 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anla

gen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jah
ren ab Fertigstellung, 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und 
Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 
Jahren ab Lieferung, 

c)  EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeit
raumes von 3 Jahren ab Fertigstellung 

 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 
 
4.6.2 Eine Kumulation mit Mitteln anderer För
derinstrumente ist möglich, sofern hierbei die bei
hilferechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht über
schritten werden. 



 

5.0 Neuordnung ländlichen Grundbe
sitzes und Gestaltung des ländli
chen Raumes7 

5.1 Zuwendungszweck 

Gestaltung des ländlichen Raumes und Neuord
nung der ländlichen Grundstücksstrukturen. 

5.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

5.2.1 Förderfähig sind: 
a) Bodenordnung und Gestaltung des ländli

chen Raums in Verfahren nach dem FlurbG 
und dem LwAnpG, 

b) freiwilliger Nutzungstausch. 
 
5.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) Entwässerung von Ackerland, Grünland 

oder Ödland, 
b) Umwandlung von Grünland und Ödland in 

Ackerland, 
c) Beschleunigung des Wasserabflusses, 
d) Bodenmelioration, 
e) Beseitigung von Landschaftselementen wie 

Tümpel, Hecken, Gehölzgruppen oder 
Wegraine, 

f) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neu
bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 

g) Landankauf mit Ausnahme des Land
zwischenerwerbs, 

h) Kauf von Lebendinventar, 
i) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge

schrieben sind, 
j) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
k) laufender Betrieb, 
l) Unterhaltung, 
m) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen 

nach dem BauGB. 
 

 
7  Für die Laufzeit 01.07.2023 bis 30.06.2030 ist die Kurzbeschreibung dieser Maßnahme unter der Nummer SA.107195 bei der Europäischen Kommission regis

triert. Die Maßnahme ist nach Artikel 15 und 53 der Verordnung (EU) 2022/2472 freigestellt. 

Der Förderausschluss gilt im Einzelfall nicht, wenn 
die Vorhaben 5.2.2 a) bis e) im Einvernehmen mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde durchge
führt werden. 

5.3 Zuwendungsempfänger 

a) Teilnehmergemeinschaften, deren Zusam
menschlüsse, 

b) Wasser- und Bodenverbände und ähnliche 
Rechtspersonen, 

c) einzelne Beteiligte, 
d) bei freiwilligem Landtausch und freiwilli

gem Nutzungstausch: Tauschpartner sowie 
andere am Tausch beteiligte Personen. 

5.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

5.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt. 
 
5.4.2 In Verfahren nach FlurbG können Zu
schüsse bis zu 75 Prozent der nach § 105 FlurbG 
förderfähigen Ausführungskosten gewährt wer
den, bei Weinbergsflurbereinigungen bis zu 
65 Prozent. Die Länder können Verfahren mit be
sonderer ökologischer Zielsetzung und Verfahren 
mit hoher Bedeutung für den Klimaschutz, die Kli
mafolgenanpassung oder den Erhalt der Kultur
landschaft (Identifizierung nach von den Ländern 
festgelegten Kriterien) mit bis zu 80 Prozent för
dern. 
 
5.4.3  Bei der Ermittlung der förderfähigen Aus
führungskosten nach FlurbG und der Aufwendun
gen für den freiwilligen Nutzungstausch ist von 
den Ausgaben auszugehen, die dem Zuwendungs
empfänger nach Abzug der Zuschüsse und sonsti
ger Leistungen Dritter zu den Ausführungskosten 
oder zu den anderen Aufwendungen als Verpflich
tung verbleiben. 
 



 

5.4.4 In Verfahren nach §§ 53 bis 64b LwAnpG 
beträgt der Zuschuss bis zu 90 Prozent der förder
fähigen Ausführungskosten nach § 105 FlurbG. 
 
5.4.5 Reduzieren sich die Zuschusssätze nach 
5.4.2 während laufender Verfahren, gilt der Zu
schusssatz zum Zeitpunkt der Anordnung. 
 
5.4.6 Landankäufe im Rahmen des Land
zwischenerwerbs sind bis zu 100 Prozent der Ge
samtausgaben des betreffenden Vorhabens för
derfähig. 
 
5.4.7 Im freiwilligen Nutzungstausch kann für 
nicht-investive Aufwendungen der Tauschpartner 
und für Leistungen für eine langfristige Pachtbin
dung zum Zwecke der Erhaltung der Kulturland-
schaft und zur standortangepassten Landbewirt
schaftung (Pachtprämie) ein Zuschuss gewährt 
werden. Der Zuschuss darf 75 Prozent der förder
fähigen Ausgaben der Tauschpartner nicht über
schreiten. Die Pachtprämie8 darf einmalig 
200 Euro/ha nicht überschreiten. 
 
5.4.8 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von 
der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK 
nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder einer 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, 
können die Fördersätze um bis zu 10 Prozent
punkte gegenüber den Fördersätzen von 5.4.2 und 
5.4.7 erhöht werden. 
 
5.4.9 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungs
empfänger nach Nummer 5.3 können mit bis zu 
60 Prozent des Betrages, der sich bei Vergabe der 
Leistungen an ein Unternehmen (ohne Berechnung 
der Umsatzsteuer) ergeben würde, berücksichtigt 
werden. Bei Abrechnung nach allgemein festge
setzten Verrechnungssätzen können diese Arbeits
leistungen pauschal berücksichtigt werden. Die 

 
8 Die Pachtprämie wird nur an Nichtlandwirte als Verpächter unter Beachtung der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über 

die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L vom 15.12.2023) gewährt. 

Summe der Zuwendungen für Sachleistungen darf 
die Summe der baren Ausgaben nicht überschrei
ten. 
 
5.4.10 Beiträge der Beteiligten nach § 10 FlurbG 
und § 56 Absatz 2 LwAnpG sind keine Zuschüsse 
Dritter. 

5.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

5.6 Sonstige Bestimmungen 

5.6.1 Zuwendungen können in Verfahren nach 
FlurbG und LwAnpG, die durch Beschluss angeord
net sind, für Vorarbeiten sowie für Vorhaben des 
freiwilligen Nutzungstausches gewährt werden. 
 
5.6.2 Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anla

gen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jah
ren ab Fertigstellung, 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und 
Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 
5 Jahren ab Lieferung, 

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeit
raumes von 3 Jahren ab Fertigstellung 

 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 



 

6.0 Entfällt 

 
9  Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L vom 15.12.2023) 

7.0 Kleinstunternehmen der Grundver
sorgung 

7.1 Zuwendungszweck 

Sicherung, Schaffung, Verbesserung und Ausdeh
nung der Grundversorgung der ländlichen Bevöl
kerung. 

7.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

7.2.1 Förderfähig sind: 
Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, ein
schließlich des Erwerbs der Vermögenswerte einer 
Betriebsstätte, werden als De-minimis-Beihilfe 
nach der allgemeinen De-minimis-Verordnung der 
EU9 gewährt. 
 
Aufwendungen für Beratungsdienstleistungen, Ar
chitekten- und Ingenieurleistungen können eben
falls gefördert werden, sofern sie im Zusammen
hang mit der Umsetzung des Investitionsvorha
bens entstehen. 
 
7.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) Erwerb von Gesellschaftsanteilen, soweit 

sie nicht zur Erfüllung des Zuwendungs
zweckes erforderlich sind, 

b) laufender Betrieb, 
c) Unterhaltung, 
d) Umsatzsteuer und unbare Eigenleistungen, 
e) Investitionen in Wohnraum, 
f) Erwerb unbebauter Grundstücke, 
g) über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesse

rung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
(GRW) förderfähige Vorhaben, 

h) Energiegewinnungsanlagen sowie damit 
zusammenhängende technische Einrich
tungen, die nach EEG oder KWKG förderfä
higen Strom oder förderfähige Wärme er
zeugen, 



 

i) Ersatzinvestitionen, 
j) Umschuldungen und Nachfinanzierungen 

bereits abgeschlossener Vorhaben, An
schlussfinanzierungen und Prolongationen. 

7.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden eigenständige Kleinstunterneh
men mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von unter 2 Mio. Euro im Sinne der 
Definition des Artikels 2 Absatz 3 des Anhangs der 
Empfehlung der Kommission vom 06.05.2003 be
treffend die Definition der Kleinstunternehmen 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen [ABl 
L 124 vom 20.05.2003, S. 39]. 
 
Nicht förderfähig sind landwirtschaftliche Unter
nehmen im Sinne der Nummer 1.3 des Agrarinves
titionsförderungsprogramms (AFP), Unternehmen 
gemäß Nummer 2.3 der Diversifizierung sowie 
Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apothe
ker. 

7.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

7.4.1 Die Zuwendungen für Investitionen kön
nen als Zuschüsse von bis zu 45 Prozent der för
derfähigen Ausgaben als De-minimis-Beihilfe ge
währt werden. 
 
7.4.2 Bei Investitionen, die der Umsetzung eines 
von der zuständigen Landesbehörde anerkannten 
ILEK nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder ei
ner lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) die
nen, kann der Fördersatz um bis zu 10 Prozent
punkte erhöht werden. 
 
7.4.3 Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 
10.000 Euro. Die Festlegung der Kosten kann bis zu 
einem Investitionsvolumen von 100.000 Euro auf 
Basis von Pauschalen erfolgen. 
 

7.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Maßnahmen können nur in den von den Län
dern definierten Gebieten zur Umsetzung der eu
ropäischen Agrarpolitik für den ländlichen Raum 
durchgeführt werden und nur, wenn die zustän
dige Behörde den Bedarf für die Bereitstellung des 
betreffenden Gutes oder der betreffenden Dienst
leistung der Grundversorgung unter Berücksichti
gung gleichartiger, bereits bestehender Einrich
tungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt hat. 

7.6 Sonstige Bestimmungen 

7.6.1 Bei Gütern oder Dienstleistungen, die ihrer 
Art nach überwiegend regional, das heißt innerhalb 
eines Radius von 50 km von der Gemeinde in der 
die Betriebstätte liegt, angeboten oder erbracht 
werden, kann unterstellt werden, dass diese regel
mäßig der Grundversorgung dienen. Ansonsten ist 
der Beitrag zur Grundversorgung im Einzelfall zu 
begründen. 
 
7.6.2 Der Zuwendungsempfänger hat  
- die erforderliche Qualifikation für die Füh

rung des Betriebes, 
- ein Wirtschaftlichkeitskonzept sowie 
- die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, 

ggf. unter Vorlage der Bestätigung der 
Hausbank, nachzuweisen. 

 
7.6.3 Die Förderung von Investitionen erfolgt 
unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, 
dass die geförderten 
- Bauten und baulichen Anlagen innerhalb 

eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertig
stellung bzw. ab Erwerb der Betriebsstätte, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen und 
Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 
5 Jahren ab Lieferung bzw. ab Erwerb der 
Betriebsstätte, 

- EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeit
raumes von 3 Jahren ab Fertigstellung 

 



 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 
 
7.6.4 Ausgaben, die aus Mitteln anderer öffentli
cher Förderungsprogramme gefördert werden, 
dürfen nicht gleichzeitig nach diesen Grundsätzen 
gefördert werden. 
 
Eine Kumulation mit Mitteln anderer Förderinstru
mente ist möglich, sofern hierbei die beihilferecht
lichen Förderhöchstgrenzen nicht überschritten 
werden. 

 
10 Die Prüfung, ob es sich bei den im Rahmen von 8.0 durchgeführten Vorhaben um staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV handelt sowie 

die Vornahme der für die Einhaltung des EU-Beihilferechts erforderlichen Schritte erfolgt auf Ebene der Länderbehörde. 

8.0 Einrichtungen für lokale Basis
dienstleistungen10 

8.1 Zuwendungszweck 

Schaffung, Sicherung, Verbesserung und Ausdeh
nung von Einrichtungen der Grundversorgung für 
die ländliche Bevölkerung. 

8.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

8.2.1 Förderfähig sind: 
a) der Kauf sowie Investitionen in stationäre 

und mobile Einrichtungen für lokale Basis
dienstleistungen, 

b) der erforderliche Grundstückserwerb, so
weit dieser 10 Prozent der förderfähigen 
Gesamtausgaben nicht übersteigt. 

 
Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen in 
diesem Zusammenhang sowie Projektausgaben für 
Architekten- und Ingenieurleistungen können 
ebenfalls gefördert werden. 
 
8.2.2 Nicht förderfähig sind: 
a) der Erwerb von Geschäftsanteilen, 
b) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen 

nach dem BauGB, 
c) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
d) laufender Betrieb, 
e) Unterhaltung, 
f) Erwerb unbebauter Grundstücke, 
g) Energiegewinnungsanlagen sowie damit 

zusammenhängende technische Einrich
tungen, die nach EEG oder KWKG gefördert 
Strom oder Wärme erzeugen, 

h) Einrichtungen der medizinischen Versor
gung, die über die lokalen Bedürfnisse der 
Bevölkerung in ländlichen Orten hinausge
hen, 



 

i) Vorhaben, die Universitäten, Hochschulen 
oder Berufsschulen betreffen, 

j) stationäre Nahversorgungseinrichtungen 
für Waren und Dienstleistungen mit einer 
Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadrat
metern. 

8.3 Zuwendungsempfänger 

a) Gemeinden, Gemeindeverbände2, Teilneh
mergemeinschaften und deren Zusammen
schlüsse sowie gemeinnützige juristische 
Personen, 

b) natürliche Personen, Personengesellschaf
ten, sowie nicht unter a) genannte juristi
sche Personen des öffentlichen Rechts so
wie des privaten Rechts. 

 
Vorhaben, die nach Maßnahme 7.0 förderfähig 
sind, können nicht im Rahmen dieser Maßnahme 
gefördert werden. 

8.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

8.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt. 
 
8.4.2 Für die Finanzierung der Vorhaben können 
Zuschüsse in Höhe von bis zu 65 Prozent der för
derfähigen Ausgaben gewährt werden. 
 
8.4.3 Bei Vorhaben, die der Umsetzung eines von 
der zuständigen Landesbehörde anerkannten ILEK 
nach Maßnahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder einer 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) dienen, 
können die Fördersätze um bis zu 10 Prozent
punkte gegenüber den Fördersätzen von 8.4.2 er
höht werden. 
 
8.4.4 Eigene Arbeitsleistungen der Zuwendungs
empfänger nach Nummer 8.3 a) mit Ausnahme von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden können mit 
bis zu 60 Prozent des Betrages, der sich bei 
Vergabe der Leistungen an ein Unternehmen (ohne 

Berechnung der Umsatzsteuer) ergeben würde, 
berücksichtigt werden. Bei Abrechnung nach allge
mein festgesetzten Verrechnungssätzen können 
diese Arbeitsleistungen pauschal berücksichtigt 
werden. Die Summe der Zuwendungen für Sach
leistungen darf die Summe der baren Ausgaben 
nicht überschreiten. 

8.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

8.5.1  Vorhaben können in Orten mit bis zu 
10.000 Einwohnern gefördert werden. 
 
8.5.2 Die Vorhaben können nur in den von den 
Ländern definierten Gebieten zur Umsetzung der 
europäischen Agrarpolitik für den ländlichen Raum 
durchgeführt werden und nur dann, wenn die zu
ständige Behörde den Bedarf für die Bereitstellung 
des betreffenden Gutes oder der betreffenden 
Dienstleistung der Grundversorgung unter Berück
sichtigung gleichartiger, bereits bestehender Ein
richtungen in Ortsnähe festgestellt oder bestätigt 
hat. 

8.6 Sonstige Bestimmungen 

8.6.1  Vorhaben, die außerhalb eines Konzep
tes/einer Planung nach Maßnahme 1.0 oder einer 
lokalen Entwicklungsstrategie (LEADER) durchge
führt werden, sollen auf der Grundlage von Kon
zepten der Dörfer ausgewählt werden, aus denen 
die geplanten Vorhaben für eine nachhaltige Dorf
entwicklung unter besonderer Berücksichtigung 
der demografischen Entwicklung und der Ziele 
gleichwertiger Lebensverhältnisse hervorgehen. 
 
8.6.2  Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 
des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten 
a) Grundstücke, Bauten und baulichen Anla

gen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jah
ren ab Fertigstellung, 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen und 
Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 
5 Jahren ab Lieferung, 



 

c) EDV-Ausstattungen innerhalb eines Zeit
raumes von 3 Jahren ab Fertigstellung 

 
veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck 
entsprechend verwendet werden. 
 
8.6.3 Eine Kumulation mit Mitteln anderer För
derinstrumente ist möglich, sofern hierbei die bei
hilferechtlichen Förderhöchstgrenzen nicht über
schritten werden. 

9.0 Regionalbudget 

9.1 Zuwendungszweck 

Unterstützung einer engagierten und aktiven ei
genverantwortlichen ländlichen Entwicklung so
wie Stärkung der regionalen Identität in Form ei
nes Regionalbudgets. 

9.2 Gegenstand der Förderung/Förder
ausschluss 

9.2.1 Mit dem Regionalbudget können dem all
gemeinen Zweck der Förderung dieses Förderbe
reichs entsprechende Kleinprojekte durchgeführt 
werden, die der Umsetzung eines ILEK nach Maß
nahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder einer lokalen Ent
wicklungsstrategie (LEADER) dienen. 
 
9.2.2 Nicht förderfähig im Rahmen des Regional
budgets sind: 
a) Bau- und Erschließungsvorhaben in Neu

bau-, Gewerbe- und Industriegebieten, 
b) der Landankauf, 
c) Kauf von Tieren, 
d) Wirtschaftsförderung mit Ausnahme von 

Kleinstunternehmen der Grundversorgung, 
e) Planungsarbeiten, die gesetzlich vorge

schrieben sind, 
f) Leistungen der öffentlichen Verwaltung, 
g) laufender Betrieb, 
h) Unterhaltung, 
i) Ausgaben im Zusammenhang mit Plänen 

nach dem BauGB, 
j) einzelbetriebliche Beratung, 
k) Personal- und Sachleistungen für die 

Durchführung eines Regionalmanage
ments, 

l) Personalleistungen. 
 



 

9.3 Zuwendungsempfänger 

9.3.1 Zuwendungsempfänger (Erstempfänger) 
sind: 
 
Zusammenschlüsse der regionalen Akteure gemäß 
Nummer 1.6.4 mit eigener Rechtspersönlichkeit 
oder mit einem in administrativer und finanzieller 
Sicht verantwortlichem Partner mit eigener 
Rechtspersönlichkeit unter Einschluss von Ge
meinden oder Gemeindeverbänden, die über ein 
Regionalmanagement und ein von der zuständigen 
Landesbehörde anerkanntes ILEK nach Maß
nahme 1.0 Nummer 1.2.1 a) oder eine lokale Ent
wicklungsstrategie (LEADER) verfügen. 
 
9.3.2 Der Erstempfänger leitet die Zuwendung 
nach Maßgabe landesrechtlicher Regelungen an 
den Träger des Kleinprojektes (Letztempfänger) 
weiter. Letztempfänger können sein 
a) juristische Personen des öffentlichen und 

privaten Rechts, 
b) natürliche Personen und Personengesell

schaften. 

9.4 Art und Höhe der Zuwendungen 

9.4.1 Die Zuwendungen werden als Zuschuss ge
währt.  
 
9.4.2 Für ein Regionalbudget kann jährlich ein 
Zuschuss in Höhe von bis zu 90 Prozent der förder
fähigen Ausgaben gewährt werden, maximal je
doch 180.000 Euro. Das Regionalbudget ist in dem 
Jahr zu verwenden, für das es bewilligt wurde. 
 
9.4.3 Die förderfähigen Gesamtkosten eines 
Kleinprojektes je Letztempfänger betragen maxi
mal 20.000 Euro, die Höhe des Zuschusses bis zu 
80 Prozent. 
 

 
11  Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L vom 15.12.2023) 

9.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Auswahl der Kleinprojekte erfolgt anhand der 
Auswahlkriterien durch ein Entscheidungsgre
mium, das sich aus Vertretern regionaler Akteure 
zusammensetzt. Dabei ist zu gewährleisten, dass 
weder der Bereich Behörde im Sinne des Verwal
tungsverfahrensgesetzes noch eine einzelne Inte
ressensgruppe mehr als 49 Prozent der Stimm
rechte hat. 

9.6 Sonstige Bestimmungen 

9.6.1 Eine Region kann jährlich nur mit einem Re
gionalbudget im Sinne dieser Maßnahme unter
stützt werden. 
 
9.6.2 Bei Vorhaben zur Förderung von wirt
schaftlichen Tätigkeiten sind die Bestimmungen 
über De-minimis-Beihilfen nach der allgemeinen 
De-minimis-Verordnung der EU11 zu beachten. 
 
9.6.3 Der Erstempfänger kontrolliert die Ver
wendung der für die Kleinprojekte aus dem Regio
nalbudget verwendeten Mittel.
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